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* aus den meisten Festnetzen zum Ortstarif,
   Mobilfunk abweichend

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes 
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gülti-
gen Fassung wird der

Bußgeldbescheid 
des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr 

vom 24.06.2016
- Aktenzeichen 03193265080/po

gegen:

  Herrn
  Ahmed Said
  Siemensring 104
  47877 Willich

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt 
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen, Zimmer 0117 für den Empfänger of-
fen und kann dort vom Empfänger eingesehen wer-
den.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung 
im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und 
vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen 
nach Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 11.07.2016
Im Auftrag
E r k e n s 

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 651
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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes 
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gülti-
gen Fassung wird der

Bußgeldbescheid 
des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr 

vom 20.07.2016
- Aktenzeichen 03280240272/grä

gegen:

  Herrn
  Kacper Arkadiusz Nadja
  Talstraße 28
  47798 Krefeld

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt 
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen, Zimmer 0120 a für den Empfänger 
offen und kann dort vom Empfänger eingesehen wer-
den.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung 
im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und 
vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen 
nach Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 20.07.2016
Im Auftrag
E r k e n s 

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 652

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes 
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gülti-
gen Fassung wird der

Bußgeldbescheid 
des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr 

vom 27.07.2016
- Aktenzeichen 03240556307/grä

gegen:

  Frau
  Judith Boots

  Beshampstraat 3
  NL-5931 GP TEGELEN

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt 
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen, Zimmer 0120 a für den Empfänger 
offen und kann dort vom Empfänger eingesehen wer-
den.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung 
im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und 
vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen 
nach Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 27.07.2016
Im Auftrag
E r k e n s 

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 652

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustel-
lung

Herr Merlin Abeler,
Aufenthaltsort unbekannt, wird aufgefordert, sich 
zum Abholen seines Fahrzeuges, Pkw, Renault 19, 
FIN: VF1B53B0513807761, umgehend zu melden. 

Da der Aufenthalt unbekannt ist, wird der Bescheid 
im Wege der öffentlichen Zustellung (§ 1 des Ver-
waltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Nor-
drhein-Westfalen vom 13.05.1980-GV NW S. 510) 
und Nr. 19 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
zum Landeszustellungsgesetzes (AVVzLZG) vom 
04.12.1957 (SMBl. NW 2010) i. V. m. § 15 Abs. 2 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes vom 03.07.1952 
(BGBl. I S. 379), in der jeweils zurzeit gültigen Fas-
sung zugestellt.

Die Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung 
wird im Amtsblatt des Kreises Viersen veröffentlicht 
und gilt zwei Wochen nach Erscheinen als zugestellt.

Der Eigentumsanspruch kann bei der Kreispolizei-
behörde Viersen, in 41747 Viersen, Rathausmarkt 3, 
montags - donnerstags während der Zeit von 08:30 
- 12:30 Uhr und von 14:00 - 15:30 Uhr, freitags von 
08:30 - 12:30 Uhr geltend gemacht werden.

Viersen, 29.07.2016
Der Landrat
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als Kreispolizeibehörde
Viersen

Im Auftrag
gez.

Alberts

ZA 1 – 57.01.59 – 205/16 (B)

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 652

Bekanntmachung 
der Stadt Nettetal
Satzung der Stadt Nettetal über die Erhebung 
von Beiträgen nach § 8 des Kommunalabgaben-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG 
NRW) für straßenbauliche Maßnahmen in der 
Stadt Nettetal vom 01.08.2016

Inhaltsverzeichnis

§ 1 Erhebung des Beitrages
§ 2 Umfang des beitragsfähigen Aufwandes
§ 3 Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes
§ 4 Anteil der Stadt und der Beitragspflichtigen 

am Aufwand
§ 5 Verteilung des umlagefähigen Aufwandes
§ 6 Berücksichtigung des Maßes der Nutzung
§ 7 Berücksichtigung der Nutzungsart
§ 8 Abschnitte von Anlagen
§ 9 Kostenspaltung
§ 10 Vorausleistung und Ablösung
§ 11 Entstehung der Beitragspflicht
§ 12 Beitragspflichtige
§ 13 Fälligkeit
§ 14 Entscheidung durch den Bürgermeister
§ 15 Inkrafttreten

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.06.1994 (GV.NRW. S. 
666 / SGN NRW 2023), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV.NRW. 
S. 496), und des § 8 des Kommunalabgabengeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) 
vom 21.10.1969, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
08.09.2015 (GV.NRW. S. 666) hat der Rat der Stadt 
Nettetal am 03.05.2016 folgende Satzung beschlos-
sen:

§ 1
Erhebung des Beitrages

Zum Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, An-
schaffung, Erweiterung und Verbesserung von Anla-
gen im Bereich der öffentlichen Straßen, Wege und 
Plätze und als Gegenleistung für die durch die Mög-
lichkeit der Inanspruchnahme den Eigentümern und 
Erbbauberechtigten der erschlossenen Grundstücke 

erwachsenden wirtschaftlichen Vorteile erhebt die 
Stadt Beiträge nach Maßgabe dieser Satzung.

§ 2
Umfang des beitragsfähigen Aufwandes

(1) Beitragsfähig ist insbesondere der Aufwand für 

1. den Erwerb (einschl. der Erwerbsnebenkos-
ten und die Freilegung) der für die Herstel-
lung, Erweiterung oder Verbesserung der An-
lage benötigten Grundflächen; 

2. der Wert der von der Stadt aus ihrem Vermö-
gen bereitgestellten Flächen zum, Zeitpunkt 
des Beginns der Maßnahme

3. die Herstellung, Erweiterung und Verbesse-
rung der Fahrbahn mit Unterbau, Tragschich-
ten und Decke sowie für notwendige Erhöhun-
gen und Vertiefungen, 

4. die Herstellung, Erweiterung und Verbesse-
rung von 

a) Radwegen, 

b) Gehwegen, 

c) Beleuchtungseinrichtungen, 

d) Entwässerungseinrichtungen für die Ober-
flächenentwässerung der Anlagen, 

e) Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 

f ) Parkflächen (Längs-, Schräg-, Senkrecht-
aufstellung zur Fahrbahn), 

g) unselbstständige Grünanlagen,

h) Mischflächen,

i) gemeinsame Geh- und Radwege

5. die Umwandlung einer Fahrbahn nebst Geh-
wegen in eine Fußgängergeschäftsstraße, 

6. die Umwandlung einer Fahrbahn nebst Geh-
wegen in einen verkehrsberuhigten Bereich 
im Sinne des § 42 Abs. 4 a StVO.   

(2) Die Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten von Bun-
des-, Landes-, und Kreisstraßen sind nur inso-
weit beitragsfähig, als sie breiter sind als die an-
schließenden freien Strecken (Überbreiten). 

(3) Nicht beitragsfähig sind die Kosten 
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1. für die laufende Unterhaltung und Instandset-
zung der Straßen, Wege und Plätze.

2. für Hoch- und Tiefstraßen sowie für Straßen, 
die für den Schnellverkehr mit Kraftfahrzeu-
gen bestimmt sind (Schnellverkehrsstraßen), 
ferner für Brücken, Tunnel und Unterführun-
gen mit den dazugehörigen Rampen.

§ 3
Ermittlung des Beitragsfähigen Aufwandes

Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächli-
chen Aufwendungen ermittelt. 

§ 4
Anteil der Stadt und der Beitragspflichtigen am Auf-

wand

(1) Die Stadt trägt den Teil des Aufwandes, der 

a) auf die Inanspruchnahme der Anlagen durch 

die Allgemeinheit entfällt;

b) bei der Verteilung des Aufwandes nach §§ 5 ff. 
auf ihre eigenen Grundstücke entfällt.

Der übrige Teil des Aufwandes ist von den Bei-
tragspflichtigen zu tragen.

(2) Überschreiten Anlagen die nach Abs. 3 anre-
chenbaren Breiten, so trägt die Stadt den durch 
die Überschreitung verursachten Aufwand allein. 
Bei den Bundes-, Landes-, und Kreisstraßen be-
ziehen sich die anrechenbaren Breiten der Fahr-
bahn auf die Breite, die über die beitragsfreie 
Fahrbahnbreite nach § 2 Abs. 2 hinausgeht.

(3) Der Anteil der Beitragspflichtigen am Aufwand 
nach Abs. 1 Satz 2 und die anrechenbaren Brei-
ten der Anlagen werden wie folgt festgesetzt:

bei Straßenart
in Kern-, 
Gewerbe- und 
Industriegebieten

im übrigen Anteil der 
Beitragspflichtigen

1. Anliegerstraße
a) Fahrbahn 8,50m 5,50m 60 v.H.
b) Radweg einschl.  
    Sicherheitsstreifen je 2,40m nicht 

vorgesehen 60 v.H.

c) Parkflächen je 5,00m je 5,00m 70 v.H.
d) Gehweg je 2,50m je 2,50m 70 v.H.
e) Beleuchtung entfällt entfällt 60 v.H.
f)  Oberflächenentwässerung entfällt entfällt 60 v.H.
g) unselbstständige 
    Grünanlagen je 2,00m je 2,00m 60 v.H.

h) gemeinsame Geh- und
    Radwege  2,50m 2,50m 60 v.H.

 
2. Haupterschließungsstraße
a) Fahrbahn 8,50m 6,50m 40 v.H.
b) Radweg einschl.  
    Sicherheitsstreifen je 2,40m je 2,40m 40 v.H.

c) Parkflächen je 5,00m je 5,00m 60 v.H.
d) Gehweg je 2,50m je 2,50m 60 v.H.
e) Beleuchtung entfällt entfällt 40 v.H.
f)  Oberflächenentwässerung entfällt entfällt 40 v.H.
g) unselbstständige 
    Grünanlagen je 2,00m je 2,00m 50 v.H.

h) gemeinsame Geh- und 
    Radwege 2,50m 2,50m 50 v.H.

 
3. Hauptverkehrsstraße
a) Fahrbahn 8,50m 8,50m 20 v.H.
b) Radweg einschl.  
    Sicherheitsstreifen je 2,40m je 2,40m 20 v.H.

c) Parkflächen je 5,00m je 5,00m 50 v.H.



655

d) Gehweg je 2,50m je 2,50m 50 v.H.
e) Beleuchtung entfällt entfällt 30 v.H.
f)  Oberflächenentwässerung entfällt entfällt 30 v.H.
g) unselbstständige 
    Grünanlagen je 2,00m je 2,00m 50 v.H.

h) gemeinsame Geh- und
    Radwege 2,50m 2,50m 30 v.H.

 
4. Hauptgeschäftsstraße
a) Fahrbahn 7,50m 7,50m 50 v.H.
b) Radweg einschl.  
    Sicherheitsstreifen je 2,40m je 2,40m 50 v.H.

c) Parkflächen je 5,00m je 5,00m 70 v.H.
d) Gehweg je 6,00m je 6,00m 70 v.H.
e) Beleuchtung entfällt entfällt 50 v.H.
f) Oberflächenentwässerung entfällt entfällt 50 v.H.
g) unselbstständige 
    Grünanlagen je 2,00m je 2,00m 60 v.H.

h) gemeinsame Geh- und 
    Radwege 2,50m 2,50m 60 v.H.

 
5. Fußgängergeschäftsstraßen 
einschl. Beleuchtung u. 
Oberflächenentwässerung

 10,00m  10,00m 50 v.H.

 
6. sonstige Fußgängerstraßen 
einschl. Beleuchtung u. 
Oberflächenentwässerung

 4,50m  4,50m 60 v.H.

 
7. Bereiche im 
Mischungsprinzip einschl. 
Parkflächen, Beleuchtung u. 
Oberflächenentwässerung, 
Bepflanzung

 10,00m 10,00m 60 v.H.

Wenn bei einer Straße einseitige oder beidseitige 
Parkflächen fehlen, erhöht sich die anrechenbare 
Breite der Fahrbahn um die anrechenbare Breite 
der fehlenden Parkflächen, höchstens jedoch um 
2,50m, falls und soweit auf der Straße eine Park-
möglichkeit geboten wird.

(4) Die in Abs. 3 Ziffern 1-7 genannten Breiten sind 
Durchschnittsbreiten. Diese werden ermittelt, in-
dem die Fläche der von der Straßenbaumaßnah-
me betroffenen Straße bzw. Teilanlagen durch 
ihre Länge geteilt wird.

(5) Im Sinne des Absatzes 3 gilt als

a) Anliegerstraßen: Straßen, die ganz überwie-
gend der Erschließung der angrenzenden 
oder der durch eine Zuwegung mit ihnen ver-
bundenen Grundstücke dienen, 

b)  Haupterschließungsstraßen: Straßen, die der 
Erschließung von Grundstücken und daneben 

auch dem Verkehr innerhalb von Baugebieten 
oder innerhalb von im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteilen dienen, soweit sie nicht Haupt-
verkehrsstraßen nach Buchstabe c) sind, 

c)  Hauptverkehrsstraßen: Straßen, die dem 
durchgehenden innerörtlichen Verkehr oder 
dem überörtlichen Durchgangsverkehr die-
nen, insbesondere Bundes-, Land- und Kreis-
straßen mit Ausnahme der Strecken, die au-
ßerhalb von Baugebieten und von im Zusam-
menhang bebauten Ortsteilen liegen, 

d)  Hauptgeschäftsstraßen: Straßen, in denen 
die Frontlänge der Grundstücke mit Laden-
geschäften im Erdgeschoss überwiegt, soweit 
es sich nicht um Hauptverkehrsstraßen han-
delt, 

e) Fußgängergeschäftsstraßen: Hauptge-
schäftsstraßen, die in ihrer gesamten Breite 
dem Fußgängerverkehr gewidmet sind, auch 
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wenn eine zeitlich begrenzte  Nutzung für den 
Anlieferverkehr möglich ist, 

f) sonstige Fußgängerstraßen: Anliegerstraßen 
und Wohnwege, die in ihrer gesamten Breite 
dem Fußgängerverkehr dienen, auch wenn 
eine Nutzung für den Anliegerverkehr mit 
Kraftfahrzeugen möglich ist,

g) Bereiche im Mischungsprinzip: als Mischflä-
che gestaltete verkehrsberuhigte Bereiche 
sowie Tempo-30-Zonen.

(6) Die vorstehenden Bestimmungen (Abs. 3-6) gel-
ten für öffentliche Plätze und einseitig anbau-
bare Straßen und Wege entsprechend. Dabei 
sind die anrechenbaren Breiten für Radwege, 
Parkflächen, Grünanlagen und Gehwege nach 
Abs. 3 nur entlang der bebauten, bzw. bebauba-
ren Grundstücke anzusetzen. Die anrechenbare 
Breite der Fahrbahn nach Abs. 3 ist bei einseitig 
anbaubaren Straßen und Wegen mit 2/3 zu be-
rücksichtigen.

(7) Grenzt eine Straße ganz oder in einzelnen Ab-
schnitten mit einer Seite an ein Kern-, Gewerbe-, 
oder Industriegebiet und mit der anderen Seite an 
ein sonstiges Baugebiet oder einem im Zusam-
menhang bebauten Ortsteil und ergeben sich da-
bei nach Abs. 3 unterschiedliche anrechenbare 
Breiten, so gilt für die gesamte Straße die größte 
Breite.

(8) Für Anlagen oder deren Teilanlagen bei denen 
die festgesetzten anrechenbaren Breiten oder 
Anteile der Beitragspflichtigen offensichtlich nicht 
zutreffen, bestimmt der Rat durch Satzung im 
Einzelfall die anrechenbaren Breiten und Anteile 
der Beitragspflichtigen.

§ 5
Verteilung des umlagefähigen Aufwandes

(1) Der nach §§ 2 bis 4 ermittelte Aufwand wird auf 
die erschlossenen Grundstücke nach deren Flä-
chen verteilt. Dabei wird die unterschiedliche Nut-
zung der erschlossenen Grundstücke nach Art 
und Maß berücksichtigt. 

(2) Als Grundstücksfläche i. S. d. Abs. 1 gilt bei 
Grundstücken außerhalb des Geltungsbereiches 
eines Bebauungsplanes, die nicht insgesamt 
dem Innenbereich zuzuordnen sind, 

a) die Fläche zwischen der gemeinsamen Gren-
ze des Grundstückes mit der Anlage und einer 
im Abstand von 50m dazu verlaufenden Linie. 
Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßi-

ge Verbindung zur Anlage herstellen, bleiben 
bei der Bestimmung der Grundstückstiefe un-
berücksichtigt.

b) soweit die Grundstücke nicht an die Anlage 
angrenzen, die Fläche zwischen der Grund-
stücksgrenze, die der Anlage zugewandt ist 
und einer im Abstand von 50m dazu verlau-
fenden Linie.

Überschreitet die tatsächliche Nutzung die 
Abstände nach Satz 1 Buchstabe a) oder Buch-
stabe b), so fällt die Linie zusammen mit der hin-
teren Grenze der tatsächlichen Nutzung.

§ 6
Berücksichtigung des Maßes der Nutzung

(1) Entsprechend des unterschiedlichen Maßes der 
Nutzung wird die Fläche vervielfacht mit:

a) 1,00 bei einer Bebaubarkeit mit einem Vollge-
schoss

b) 1,25 bei einer Bebaubarkeit mit zwei Vollge-
schossen

c) 1,50 bei einer Bebaubarkeit mit drei Vollge-
schossen

d) 1,75 bei einer Bebaubarkeit mit vier und fünf 
Vollgeschossen

e) 2,00 bei einer Bebaubarkeit mit sechs- und 
mehr Vollgeschossen

(2) Für Grundstücke innerhalb des Geltungsberei-
ches eines Bebauungsplanes ergibt sich die Zahl 
der Vollgeschosse wie folgt:

 Ist die Zahl der Vollgeschosse im Bebauungsplan 
festgesetzt, aus der höchstzulässigen Zahl der 
Vollgeschosse.

 Sind nur Baumassenzahlen im Bebauungsplan 
festgesetzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse die 
Baumassenzahl geteilt durch 2,8 wobei Bruch-
zahlen auf volle Zahlen auf- oder abgerundet 
werden.

 Ist nur die zulässige Gebäudehöhe im Bebau-
ungsplan festgesetzt, gilt als Zahl der Vollge-
schosse die höchstzulässige Höhe geteilt durch 
2,8, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen auf- oder 
abgerundet werden.

 Ist tatsächlich eine höhere als die festgesetzte 
Zahl der Vollgeschosse zugelassen oder vor-
handen, so ist diese zugrunde zu legen; dies gilt 
auch entsprechend, wenn die zulässige Baumas-
senzahl oder die höchstzulässige Gebäudehöhe 
überschritten werden.
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(3) Für Grundstücke außerhalb des Geltungsberei-
ches eines Bebauungsplanes oder für Grund-
stücke, für die ein Bebauungsplan die Zahl der 
Vollgeschosse, die Baumassenzahl oder die Ge-
bäudehöhe nicht festsetzt, sowie für Grundstücke 
auf denen eine Bebauung nicht zulässig ist, er-
gibt sich die Zahl der Vollgeschosse:

a) bei bebauten Grundstücken aus der Höchst-
zahl der tatsächlich vorhandenen Vollge-
schosse. Ist die Zahl der Vollgeschosse we-
gen der Besonderheit des Bauwerkes nicht 
feststellbar, gilt als Zahl der Vollgeschosse die 
Höhe des Bauwerkes geteilt durch 2,8, wobei 
Bruchzahlen auf volle Zahlen auf- oder abge-
rundet werden.

b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstü-
cken aus der Zahl der auf den Grundstücken 
der näheren Umgebung überwiegend vorhan-
denen Vollgeschosse.

c) bei Grundstücken, auf denen keine Bebauung 
zulässig ist, die aber gewerblich genutzt wer-
den können, werden 2 Vollgeschosse zugrun-
de gelegt.

d) bei Grundstücken, auf denen nur Garagen 
oder Stellplätze zulässig oder vorhanden sind, 
wird ein Vollgeschoss zugrunde gelegt. 

§ 7
Berücksichtigung der Nutzungsart

Die unterschiedliche Art der Nutzung wird wie folgt 
berücksichtigt:

(1) Die Grundstücksfläche wird wie folgt vervielfacht 
mit:

 Grundstücke, die nicht baulich oder gewerblich 
genutzt sind und auch nicht baulich oder gewerb-
lich genutzt werden dürfen, werden mit 0,5 der  
Grundstücksflächen angesetzt. 

(2) Die nach §§ 5 und 6 festgelegten Faktoren (oder 
Vergleichseinheiten) werden

a) um 0,5 erhöht bei Grundstücken in durch Be-
bauungsplan festgesetzten Kern-, Gewerbe- 
und Industriegebieten sowie Sondergebieten 
mit der Nutzungsart: Einkaufszentren und 
großflächige Handelsbetriebe;

b) um 0,5 erhöht bei Grundstücken in Gebieten, 
in denen ohne Festsetzung durch Bebau-
ungsplan eine Nutzung wie in der unter Buch-
stabe a) genannten Gebieten vorhanden oder 
zulässig ist;

c) um 0,5 erhöht bei Grundstücken außerhalb der 
unter den Buchstaben a) und b) bezeichneten 
Gebieten, die gewerblich, industriell oder in 
ähnlicher Weise genutzt werden (z.B. Grund-
stücke mit Büro-, Verwaltung-, Post-, Bahn-, 
Krankenhaus-, und Schulgebäuden, sowie 
Kindergärten, Hallenbäder und Kirchengrund-
stücke), wenn diese Nutzung nach Maßgabe 
der Geschossflächen überwiegt, liegt eine 
derartige Nutzung ohne Bebauung oder zu-
sätzlich zur Bebauung vor, gilt die tatsächlich 
so genutzte Fläche als Geschossfläche.

d) um 0,5 ermäßigt bei Grundstücken, die in 
einer baulichen oder gewerblichen Nutzung 
vergleichbaren Weise genutzt werden können 
(z.B. Friedhöfe, Sportanlagen, Campingplät-
ze, Freibäder, Dauerkleingärten oder private 
Grünanlagen).

§ 8
Abschnitte von Anlagen

(1) Für selbstständig benutzbare Abschnitte einer 
Anlage kann der Aufwand selbstständig ermittelt 
und der Beitrag erhoben werden.

(2) Erstreckt sich eine straßenbauliche Maßnahme 
auf mehrere Straßenabschnitte, für die sich nach 
§ 4 Abs. 2 unterschiedlich anrechenbare Breiten 
oder unterschiedliche Anteile der Beitragspflichti-
gen ergeben, so sind die Straßenabschnitte ge-
sondert abzurechnen. 

§ 9
Kostenspaltung

Der Beitrag kann selbstständig und ohne Einhaltung 
der Reihenfolge erhoben werden für

1. den Grunderwerb, 

2. die Freilegung, 

3. die Fahrbahn, 

4. die Radweg, 

5. die Gehweg, 

6. die Parkflächen, 

7. die Beleuchtung, 

8. die Oberflächenentwässerung

9. unselbstständige Grünanlagen
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10.  gemeinsame Geh- und Radwege

§ 10
Vorausleistung und Ablösung

(1) Sobald mit der Durchführung der Maßnahmen 
begonnen worden ist, kann die Stadt angemes-
sene Vorausleistungen, höchstens jedoch bis zur 
Höhe des voraussichtlichen Beitrages, erheben.

(2) Der Betrag einer Ablösung bestimmt sich nach 
der Höhe des voraussichtlich entstehenden Bei-
trages. 

 Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 

§ 11
Entstehung der Beitragspflicht

(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der

a) endgültigen Herstellung der Anlage

b) endgültigen Herstellung des Abschnittes gem. 
§ 8

c) Beendigung der Teilmaßnahme gem. § 9

(2) Ist die Maßnahme mit Grunderwerb verbunden, 
so ist auch Merkmal der endgültigen Herstellung, 
dass die Grundstücke in das Eigentum der Stadt 
übergegangen sind.

§ 12
Beitragspflichtige

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Be-

kanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer 
des Grundstückes ist. Mehrere Eigentümer eines 
Grundstückes sind Gesamtschuldner. 

(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belas-
tet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der Erb-
bauberechtigte. 

§ 13
Fälligkeit

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des 
Beitragsbescheides fällig.

§ 14
Entscheidung durch den Bürgermeister

Die Entscheidung über die Abrechnung eines be-
stimmten Abschnittes einer Anlage, sowie über die 
Durchführung der Kostenspaltung wird dem Bürger-
meister übertragen. 

§ 15
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntma-
chung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über 
die Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG für stra-
ßenbauliche Maßnahmen in der Stadt Nettetal vom 
21.02.1983 außer Kraft.

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Satzung der Stadt Nettetal 
über die Erhebung von Beiträgen nach § 
8 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) für 
straßenbauliche Maßnahmen in der Stadt Nettetal 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

 
Hinweis:

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen kann eine Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung beim Zustandekommen der vorstehenden 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b)  diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vor-
her beanstandet oder

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Nettetal, den 01.08.2016
gez.

Wagner
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 653
Bekanntmachung 
der Stadt Viersen
Öffentliche Zustellung

Der an Janusz Kuzminski , zuletzt wohnhaft 41747 
Viersen, An der Josefskirche 36, gerichtete Gebüh-
renbescheid vom 18.07.16 konnte nicht zugestellt 
werden, da der Aufenthaltsort des Empfängers unbe-
kannt ist. Es erfolgt daher die öffentliche Zustellung 
im Amtsblatt des Kreises Viersen.

Die Bescheide können bei der Stadt Viersen, Fach-



659

bereich Feuerwehr und Zivilschutz – Einsatz und Or-
ganisation, Verwaltung -, Zimmer V-I-03, Gerberstr. 
3, 41748 Viersen, eingesehen werden.

Die Bescheide gelten zwei Wochen nach Veröffent-
lichung im Amtsblatt des Kreises Viersen als zuge-
stellt.

Viersen, den 20.07.16 
Die Bürgermeisterin

Fachbereich Feuerwehr und Zivilschutz
- Einsatz und Organisation, Verwaltung –

Im Auftrag
gez. Rommelrath

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 658

Bekanntmachung 
der Stadt Viersen
Öffentliche Zustellung

Der an Marek Jacek Kaczor , zuletzt wohnhaft 41748 
Viersen, Grevenbroicher Str. 2, gerichtete Gebühren-
bescheid vom 18.07.2016, Einsatz-Nr. 16.003375.01 
konnte nicht zugestellt werden, da der Aufenthaltsort 
des Empfängers unbekannt ist. Es erfolgt daher die 
öffentliche Zustellung im Amtsblatt des Kreises Vier-
sen.

Die Bescheide können bei der Stadt Viersen, 
Fachbereich Feuerwehr und Zivilschutz – Einsatz 
und Organisation, Verwaltung -, Zimmer V-I-03, 
Gerberstr. 3, 41748 Viersen, eingesehen werden.

Die Bescheide gelten zwei Wochen nach 
Veröffentlichung im Amtsblatt des Kreises Viersen 
als zugestellt.

Viersen, den 27.07.16 
Die Bürgermeisterin

Fachbereich Feuerwehr und Zivilschutz
- Einsatz und Organisation, Verwaltung –

Im Auftrag
gez. Rommelrath

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 659

Bekanntmachung 
der Stadt Viersen
Öffentliche Zustellung

Der an Marek Jacek Kaczor , zuletzt wohnhaft 41748 
Viersen, Grevenbroicher Str. 2, gerichtete Gebühren-
bescheid vom 18.07.2016, Einsatz-Nr. 16.003489.01 
konnte nicht zugestellt werden, da der Aufenthaltsort 
des Empfängers unbekannt ist. Es erfolgt daher die 
öffentliche Zustellung im Amtsblatt des Kreises Vier-
sen.

Die Bescheide können bei der Stadt Viersen, Fach-
bereich Feuerwehr und Zivilschutz – Einsatz und Or-
ganisation, Verwaltung -, Zimmer V-I-03, Gerberstr. 
3, 41748 Viersen, eingesehen werden.

Die Bescheide gelten zwei Wochen nach Veröffent-
lichung im Amtsblatt des Kreises Viersen als zuge-
stellt.

Viersen, den 27.07.16 
Die Bürgermeisterin

Fachbereich Feuerwehr und Zivilschutz
- Einsatz und Organisation, Verwaltung –

Im Auftrag
gez. Rommelrath

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 659

Bekanntmachung 
der Stadt Viersen
Einplanieren von Grabfeldern auf den städt. 
Friedhöfen in Viersen

Friedhof Löh

Die Ruhezeit (25 Jahre)  für nachfolgend aufgeführte 
Reihengräber läuft ab.

Feld 59 Grabnr. 153 - 203

(Beisetzungen vom 10.10.1990 bis 02.08.1991)

Friedhof Bockert

Die Ruhezeit (25 Jahre)  für nachfolgend aufgeführte 
Reihengräber läuft ab.

Feld  VIII Grabnr. 1 - 42

(Beisetzungen vom 09.01.1986 bis 15.08.1991)

Nach § 11 Abs. (1) der Satzung über die Benutzung 
der Friedhöfe der Stadt Viersen vom 14.07.2010 wird 
hiermit auf den Ablauf der Ruhezeiten hingewiesen. 
Die bisherigen Verfügungsberechtigten werden ge-
beten, alle Baulichkeiten wie Denkmäler, Einfassun-
gen usw. bis zum 31.12.2016 zu entfernen.
Alle bis zu diesem Zeitpunkt nicht abgeräumten Bau-
lichkeiten werden von der Friedhofsverwaltung ent-
fernt und verwertet.

Viersen, den 25.07.2016
Die Bürgermeisterin

Im Auftrag
gez. Hühnerbein

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 659
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Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes 
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gülti-
gen Fassung wird der

Bußgeldbescheid 
des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr 

vom 12.02.2016
- Aktenzeichen 03240504471/le

gegen:

  Herrn
  Daniel Mariusz Przybysz
  bei Schmitz
  Am Niersverband 6
  41747 Viersen

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt 
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen, Zimmer 0120 a für den Empfänger 
offen und kann dort vom Empfänger eingesehen wer-
den.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung 
im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und 
vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen 
nach Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 02.08.2016
Im Auftrag
E r k e n s 

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 660
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